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RS OGH 1982/6/7 12Os32/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1982

Norm

FinStrG §17

FinStrG §18

Rechtssatz

Auf die Strafe des Verfalls darf nur in den im II.Hauptstück ("Besonderer Teil") des Ersten Abschnitts

("Finanzstrafrecht") des Finanzstrafgesetzes vorgesehenen Fällen erkannt werden, denen gemeinsam ist, daß es sich

ausnahmslos um Vorsatzdelikte handelt.
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